
Sonnabend, 17. Januar 2026 AnzeigenSpezial

GESUNDHEIT,WELLNESS, PFLEGE & BETREUUNG

iS
to
ck
:W

av
eb
re
ak
m
ed
ia

Zuzahlungsbefreiungen für
medizinische Leistungen
gelten immer nur für ein Ka-

lenderjahr. Darauf weist der Lan-
desapothekerverband Baden-
Württemberg hin.

Weralso im letztenJahr zuzah-
lungsbefreit war, ist es nicht auto-
matisch in diesem Jahr. Auch eine
in der Apotheke gespeicherte Be-
freiung ist nichtmehr gültig. Statt-
dessen müssen gesetzlich Kran-
kenversicherte selbst aktiv wer-
den.

Chronisch Kranke:
Antrag jetzt stellen

Gerade für chronisch Kranke kann
es sich lohnen, bereits zu Jahres-
beginn bei der Krankenkasse eine
Befreiungzubeantragen.Dennsie
haben oft hohe Kosten und ihre
Zuzahlungsgrenze liegt bei nur

einem Prozent ihrer jährlichen
Bruttoeinnahmen. Bei allen ande-
ren gesetzlich Versicherten sind
es zwei Prozent.

Wer zu Jahresbeginn schon
weiß, dass er oder sie die Belas-
tungsgrenze überschreitet, kann
somit jetzt schon einen Antrag
stellen. Laut dem Verbraucher-
zentrale Bundesverband über-
weist man dann den individuellen
Höchstbeitrag auf einmal an die
Kasse und wird ganz von Zuzah-
lungen befreit. Allerdings: Sollten
dieseamEndedochunterdemge-
zahlten Betrag liegen, gibt es kein
Geld zurück.

Ausgaben im Blick:
Belege sammeln

Alle anderen Versicherten sollten
laut den Verbraucherschützern
ihre Ausgaben für ärztlich verord-

nete medizinische Leistungen
über das Jahr hinweg im Blick ha-
ben. Tipp: Sammeln Sie sämtliche
Quittungenüber IhreZuzahlungen
für Medikamente, Therapien oder
Hilfsmittel an einemOrt.

Mit dem Zuzahlungsrechner
der Apotheken können Sie Ihre in-
dividuelle Belastungsgrenze be-
rechnen. Ist diese überschritten,
können Sie den Antrag auf Be-
freiung bei vielen Kassen online
herunterladen und mit den ent-
sprechenden Nachweisen einrei-
chen.WirdderAntragbewilligt,er-
hält man einen Befreiungsbe-
scheid und muss das restliche
Jahr nicht mehr zuzahlen.

Nochmöglich:
Antrag für 2025

Übrigens: Zu Beginn des neuen
Jahres bietet sich laut dem Lan-
desapothekerverbandauchan, zu
prüfen,ob imvergangenenJahrzu
viele Zuzahlungen geleistet wur-
den. Wer jetzt feststellt, dass er
2025 seine Grenze überschritten
hat, kann denAntrag für die Kasse
im Nachhinein ausfüllen und Geld
erstattet bekommen. (DPA/TMN)

Eine Krankheit, ein schwerer
Sturz – so etwas kann das Le-

ben grundlegend verändern und
BetroffenezueinemPflegefallma-
chen.

In einer solchen Situation sind
ältereMenschen, geradewenn sie
nach dem Tod des Partners oder
der Partnerin allein leben, meist
auf dieHilfeder erwachsenenKin-
der angewiesen.

Pflegeversicherung und
Pflegegrad klären

Die Angehörigen haben häufig ad
hoc einiges zu organisieren. «Zu-
nächst geht es darum abzuklären,
welcheLeistungenausderPflege-
versicherungder betroffenenPer-
son, beispielsweise einem Eltern-
teil, zustehen», sagt Ulrike Kemp-
chen von der Bundesinteressen-
vertretung für alte und pflegebe-
troffene Menschen (BIVA-Pflege-
schutzbund).

Dafür ruft man bei der zustän-
digen Krankenkasse an. Bei einer
gesetzlichen Krankenkasse ist die
Pflegekasse gleich angegliedert.
ImnächstenSchrittbeantragtman
für die jeweilige Person gegebe-
nenfalls einen Pflegegrad oder –
falls dieser schon vorhanden ist –
eine Höherstufung des Pflegegra-
des. Dafür füllt man ein Formular
der Pflegekasse aus.

Ein Gutachter prüft, ob und in
welchem Umfang die jeweilige
Person auf Pflege und Betreuung
angewiesen ist. «Die Begutach-
tung erfolgt in aller Regel schnell,
entwedervorOrtodernachAkten-
lage», sagt Stefan Nolte von der
Malteser Wohnen & Pflegen
gGmbH. Bekommt jemand einen
Pflegegrad zugeteilt, gilt der
Grundsatz: je höher der Pflege-
grad, desto höher die Leistungen
der Pflegekasse.

Hausarzt oder Hausärztin
kontaktieren

«Für medizinische Belange ist es
sinnvoll, als nächstesdieHausärz-
tin oder den Hausarzt der pflege-
bedürftig gewordenen Person zu
kontaktieren», sagt Kempchen.
Sie oder er kennt oft die Belange
der Patientin oder des Patienten
gut und kann Tipps geben. Übri-
gens: Informationenundkostenlo-
se Beratung bieten Pflegestütz-
punkte oder Pflegeberatungsstel-
len.

Sie händigen einem zum Bei-
spiel eine Übersicht mit wohnort-
nahenPflegedienstenaus.Ofthel-
fen sie auch beim Ausfüllen von
Anträgen.

Einen Pflegedienst finden

Soll die Pflege entweder über-
gangsweise oder dauerhaft im
häuslichenUmfeld despflegebe-
dürftig gewordenen Menschen

erfolgen,müssenAngehörigemit
Pflegediensten Kontakt aufneh-
men. «Häufig ist es mühselig,
einen Pflegedienst mit freien Ka-
pazitäten zu finden», sagt Nolte.

Angehörige müssen also ge-
gebenenfalls fürs Telefonieren
Zeit und Geduld einplanen.
«Unter Umständen müssen sie
sich auchdarauf einstellen, über-
gangsweise selbst die pflegebe-
dürftige Person zupflegen», sagt
Nolte.

Über allesmiteinander
reden

Bei Menschen, die zum Pflegefall
geworden sind, kommen oft viele
Ängste und Sorgen auf. Das wie-
derum ist häufig eine herausfor-
dernde Situation für Angehörige.
Diesesolltenoffenundehrlichmit
der Pflegeperson reden und da-
bei nichts beschönigen, aber
auch nichts dramatisieren, rät
Nolte.

«Im Idealfall ist in der Familie
schon vor dem Akutfall geklärt
worden, welche Wünsche die
pflegebedürftigePersonmitBlick
auf Pflege zu Hause oder Heim-
unterbringung hat», sagt Ulrike
Kempchen.

Dennoch kann es mitunter
vorkommen,dassderzupflegen-
de Mensch die Pflege nicht ak-
zeptiert oder sogar verweigert,
wennesernstwird. «Hiermüssen
Angehörige geduldig versuchen
zu erklären, dass es ohne Pflege
einfach nicht geht», sagt Nolte.

Die Kostenfrage klären

Pflege, egal ob zu Hause oder im
Heim, ist teuer. Sehr häufig rei-
chen Rente und die Leistungen
ausderPflegeversicherungnicht,
um alles zu finanzieren. «Besten-
falls istauchüberdieKostenfrage
schon im Vorfeld in der Familie
geredet worden», sagt Ulrike
Kempchen.

Womöglich sind beispielswei-
se Sparbücher oder Wertpapier-
depotsaufzulösen,umanGeldzu
kommen. «Ist kein Geld vorhan-
den, dann ist es keine Schande,
Hilfe zur Pflege zu beantragen»,
so die Expertin. Daneben ist aber
vor allem bei einer häuslichen
Pflege zu klären, wer sich wann
umdiezupflegendePersonküm-

Wenn Eltern zum Pflegefall werden:
Schritte für Angehörige
Meist müssen die erwachsenen Kinder dann schnell handeln

mert. «Von Vorteil ist es, wenn
man die Pflege und das Beauf-
sichtigen auf möglichst viele
Schultern verteilt», sagt Stefan
Nolte. Vielleicht gibt es nicht nur
in der Familie Menschen, die die
pflegebedürftige Person versor-
gen können, sondern auch im
Freundeskreis oder in der Nach-
barschaft.

Pflegeauszeit auf der Arbeit
beantragen

Angehörige können außerdem
bis zu zehn Tage der Arbeit fern-
bleiben, um in einer akuten Pfle-
gesituation Pflege zu organisie-
ren oder die Pflege selbst vorzu-
nehmen. «Wichtig ist, dem
ArbeitgeberdieVerhinderungso-
fort mitzuteilen», sagt Ulrike
Kempchen. Ein Pflegegrad muss
bei der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung noch nicht festgestellt
worden sein. Die Regelunggilt für
alle Arbeitgeber, egal, wie groß
das jeweilige Unternehmen ist.
Für die Freistellung können Be-
schäftigte eine Lohnersatzleis-
tung, das sogenannte Pflege-
unterstützungsgeld, beantragen.
«In großen Konzernen gibt es zu-
dem Pflegelotsen, die Angehöri-
gen wichtige Tipps in Sachen
Pflege geben können», sagt Ste-
fan Nolte. (DPA/TMN)

Hilfe bei den einfachsten
Dingen:Wenn alteMen-
schen zumPflegefall
werden, ist es wichtig zu
wissen,wer sich küm-
mert.
Foto: Monika Skolimowska/dpa/
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Zuzahlungsbefreiung läuft
ab – Antrag jedes Jahr nötig
Wer ein Medikament verschrieben bekommt, muss zuzahlen -
zumindest bis zu einer gewissen Grenze.

Ihr Pflege- und Palliativdienst mit Herz und Kompetenz

Vor dem Hagen 2 ∙ 30938 Burgwedel-Fuhrberg
Telefon (05135) 14 75 ∙ 24 Stunden erreichbar

www.ambulante-pflege-burgwedel.de

Ambulante Pflege

24 Stunden
kompetent versorgt

05139 986580
info@eichenhof-burgwedel.de
www.eichenhof-burgwedel.de

05139 986500
info@wohnpark-grossburgwedel.de
www.wohnpark-grossburgwedel.de

Betreutes Wohnen
für Senioren

Familienunternehmen seit 25 Jahren
im Herzen von Großburgwedel

Ambulante Pflege
& Tagespflege

EichenStube

Sperber-Apotheke
Apotheker Jannis Lang
Hannoversche Straße 4B · Großburgwedel
Tel. 05139 - 896770 · Fax 05139 - 896771
www.sperberapotheke.de

Immer für Ihre Gesundheit
vor Ort für Sie da.

über 60 Jahreüber 60 Jahretägl. von 8.00 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet,
samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr

Jens Brandtstädter
Ambulante Pflege & Intensivpflege

Tel.: (0 51 39) 28 04 Fax: (0 51 39) 89 53 09
info@burgwedel-pflegedienst.de
www.burgwedel-pflegedienst.de

Gemeinsamkeit statt Einsamkeit

Auf dem Amtshof 3
30938 Burgwedel
05139/ 951 92 78

info@tagespflege-schmidtke.de

Wächterstieg 9
31303 Burgdorf
05136/ 804 64 99

www.tagespflege-schmidtke.de I

Lust auf Abwechslung? – TAGESPFLEGE!

Vom Frühstück bis zum
Kaffeetrinken in familiärer

Atmosphäre. Unser Fahrdienst
kann Sie auf Wunsch abholen
und sicher nach Hause bringen.

Vereinbaren Sie gleich einen
Termin!

Ihre Anzeige in
diese Zeitung.
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